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Die in den Handelsunterlagen angegebene Lieferbedingung lautet DDP. Mit dem Incoterm DDP ist der Verkäufer/Lie-
ferant zur Erledigung der Einfuhrzollabfertigung und zur Zahlung aller Einfuhrabgaben inkl. der Einfuhrumsatzsteuer 
verpflichtet. Der Verkäufer kann regelmäßig, wegen fehlender EU-ansässigkeit, nicht Zollanmelder werden und benö-
tigt einen Vertreter.

Der Käufer und Abnehmer der Ware in Deutschland kann mit der uneingeschränkten Vereinbarung und Anwendung 
des Incoterm DDP ebenfalls nicht Zollanmelder sein, keine Zollanmeldung vornehmen und keinen Dienstleister bevoll-
mächtigen, es sei denn, es bestehen vereinbarte Abweichungen zum Incoterm zwischen Verkäufer und Käufer.

Für die weitere Bearbeitung der Zollanmeldung ist Ihre Bestätigung dahingehend erforderlich, welche Vereinbarung 
zwischen dem Verkäufer und dem Käufer getro�en wurde und in wessen Vertretung die Zollanmeldung erfolgt:
Bitte die jeweilige Vereinbarung ankreuzen und das Formular ausfüllen!

Vertretung/Anmeldung des Käufers
(Frei Haus, verzollt, nicht versteuert) Für diese Sendung liegt uns eine verbindliche Aussage des  
Käufers vor, dass die angegebene Lieferklausel DDP eingeschränkt vereinbart ist. Der Käufer erklärt:

Er wird Zollanmelder und Inhaber des Zollverfahrens

Er ist Zahler der Einfuhrumsatzsteuer, Zollabgaben gehen ggfs. zu Lasten des Verkäufers

Er besitzt zum Zeitpunkt der Einfuhr Verfügungsmacht an den Waren wie ein Eigentümer und ist in  

Deutschland hinsichtlich der Einfuhrwaren zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt und  

(vgl. Abschnitt 15.8 Abs. 4 Umsatzsteuer-Anwendungserlass)

Er erteilte uns Vollmacht, die Zollanmeldung für diese Sendung in seinem Namen (direkte Vertretung) 

vorzunehmen und Untervollmacht zu erteilen.

Auftraggeber / Logistiker
Datum / Stempel / Unterschrift

Optional: Käufer / Anmelder 
Datum / Stempel / Unterschrift

Vertretung/Anmeldung des Verkäufers
DDP (Frei Haus, verzollt, versteuert) Für diese Sendung liegt uns eine verbindliche Aussage des  
Verkäufers/Lieferanten vor, dass die angegebene Lieferklausel uneingeschränkt DDP lautet. Wir erklären hiermit:

Wir werden Zollanmelder und Inhaber des Zollverfahrens (indirekte Vertretung) * 
Alle Einfuhrabgaben gehen zu Lasten des Verkäufers

Der Verkäufer ist in Deutschland nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt

(Mit Berechtigung lautet die USt-ID für Deutschland: 

Der Verkäufer erteilte uns Vollmacht die Zollanmeldung für seine Rechnung und in unserem eigenen  

Namen  vorzunehmen sowie rechtsverbindlich abzugeben.
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* Risikohinweis: Mit der Indirekten Vertretung wird das unterzeichnende Unternehmen dieser Erklärung Zollanmelder 
und Zollschuldner. Das Unternehmen übernimmt gegenüber den Zollbehörden uneingeschränkt alle Pflichten und
Rechtsfolgen für Rechnung des Verkäufers, auch nachträglich. Das kann durchaus erhebliche Risiken beinhalten, über die 
sich der Unterzeichner im Bedarfsfall unbedingt informieren und mit seiner Geschäftsleitung abstimmen muss.
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Datum/Stempel/Unterschrift

IP Customs Solutions GmbH
Matthias-Claudius-Straße 10
23909 Ratzeburg
Germany
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